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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Mag. Richter Dr. Martin ATTLMAYR, LL.M. als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX , StA. NIGERIA, vertreten durch: DIAKONIE FLÜCHTLINGSDIENST gemeinnützige GmbH,

Volkshilfe Flüchtlings - und MigrantInnenbetreuung GmbH p.A. ARGE Rechtsberatung - Diakonie und Volkshilfe gegen

den Bescheid des BFA, Regionaldirektion Wien (BAW) vom 26.05.2020, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am 03.07.2020 zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass es in Spruchpunkt I. zu lauten hat: Eine

„Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ gemäß § 57 AslyG wird XXXX nicht erteilt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Nigeria, reiste zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt nach

Österreich ein.

Am 28.02.2020 wurde gegen den Beschwerdeführer Anklage erhoben und dieser in weiterer Folge in

Untersuchungshaft genommen.
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Mit Schreiben vom 23.03.2020 verständigte die belangte Behörde den Beschwerdeführer vom Ergebnis der

Beweisaufnahme und der Absicht der Erlassung einer Rückkehrentscheidung in Verbindung mit einem Einreiseverbot,

in eventu der Erlassung eines Schubhaftbescheides und räumte diesem die Möglichkeit der Abgabe einer

Stellungnahme ein, die der Beschwerdeführer mit einem in französischer Sprache verfassten Schreiben, welches am

09.04.2020 bei der belangten Behörde einlangte, wahrnahm.

Am 14.05.2020, 071 Hv 24/20y, verurteilte das Landesgericht für Strafsachen Wien den Beschwerdeführer wegen des

Vergehens des unerlaubten Umganges mit Suchtgiften nach § 27 Abs 2a 2. Fall und Abs 3 SMG zu einer Freiheitsstrafe

von neun Monaten, wobei sechs Monate unter Setzung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wurden.

Am 26.05.2020 wurde der Beschwerdeführer durch die belangte Behörde einvernommen. Mit Mandatsbescheid vom

selben Tag wurde über den Beschwerdeführer die Schubhaft verhängt.

Mit Bescheid vom 26.05.2020, XXXX 200231188, erteilte die belangte Behörde dem Beschwerdeführer keinen

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen (Spruchpunkt I.), erließ gegen ihn eine Rückkehrentscheidung

(Spruchpunkt II.), stellte fest, dass seine Abschiebung nach Nigeria nicht zulässig ist (Spruchpunkt III.), gewährte keine

Frist für die freiwillige Ausreise (Spruchpunkt IV.), aberkannte einer Beschwerde gegen diese Rückkehrentscheidung die

aufschiebende Wirkung (Spruchpunkt V.) und erließ gegen ihn ein auf die Dauer von sechs Jahren befristetes

Einreiseverbot (Spruchpunkt VI.).

Gegen diesen dem Beschwerdeführer am 26.05.2020 zugestellten Bescheid richtet sich die fristgerechte Beschwerde

mit den Anträgen, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, Spruchpunkte I-II des angefochtenen Bescheides zu

beheben und dahingehend abzuändern, dass eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist, den angefochtenen

Bescheid im Umfang der Spruchpunkte I. bis IV. zu beheben und festzustellen, dass dem Beschwerdeführer eine Frist

für die freiwillige Ausreise hätte eingeräumt werden müssen, in eventu das Einreiseverbot zu beheben oder die Dauer

des Einreiseverbots herabzusetzen, in eventu den angefochtenen Bescheid zu beheben und zur Erlassung eines

neuem Bescheides an die belangte Behörde zurückzuverweisen.

Mit Schriftsatz vom 05.06.2020, eingelangt am 12.06.2020, legte die belangte Behörde die Beschwerde samt

Verwaltungsakt dem Bundesverwaltungsgericht vor.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

Der in Punkt I. dargestellte Verfahrensgang wird als maßgeblicher Sachverhalt festgestellt. Zudem werden folgende

Feststellungen getroffen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der volljährige Beschwerdeführer ist Staatangehöriger von Nigeria, stammt aus Ogbu. Seine Identität steht fest.

Welchem Glaubensbekenntnis der Beschwerdeführer anhängt, ist nicht feststellbar.

Der Beschwerdeführer ist gesund und arbeitsfähig.

Der Beschwerdeführer hielt sich seit etlichen Jahren in Italien auf und verfügt über eine italienische

Aufenthaltsgenehmigung „Motivi Familiari – Permesso Univo Lavoro“ (Nr. I14178443), die bis 31.08.2020 gültig ist. Dem

Beschwerdeführer kommt in Italien nicht der Status eines Asylberechtigten zu.

Der Beschwerdeführer verfügt in Italien über Angehörige, und zwar über eine Ehefrau und eine Tochter. Seinen

Sorgepflichten gegenüber seiner Frau und seinem Kind kommt er nicht nach.

Der Beschwerdeführer arbeitete in Italien in einem Büro für die Firma DHL und verdiente EUR 1.800,-- pro Monat.

Der Beschwerdeführer besuchte die Grundschule in Nigeria und lernte von seinem Cousin wie man Gürtel herstellt.

Aufgrund seiner gesammelten Erfahrung hat er eine Chance am nigerianischen Arbeitsmarkt unterzukommen.

Drei Onkels und drei Tanten des Beschwerdeführers leben nach wie vor in Nigeria. Auch seine Cousins und Cousinen

leben in Nigeria. Mit einem Cousin steht er manchmal in Kontakt.

1.2 Zum Aufenthalt des Beschwerdeführers in Österreich:

Der Beschwerdeführer reiste im Jänner 2020 in Österreich ein und nahm bei seinem Freund XXXX in der XXXX 9

Unterkunft. Diese Unterkunftnahme meldete er nicht.

Der Beschwerdeführer war mit Ausnahme der Zeit, als er sich in Untersuchungs- und Schubhaft befand, nie in

Österreich gemeldet.

Einer legalen Beschäftigung ist der Beschwerdeführer in Österreich nie nachgegangen.

Der Beschwerdeführer weist in Österreich keine Integrationsmerkmale in sprachlicher, beruQicher und kultureller

Hinsicht auf.

In Österreich verfügt der Beschwerdeführer über keine Verwandten und bis auf seinen Freund Mohammed Ahmet

über keine maßgeblichen privaten Beziehungen.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich vorbestraft.

Am 14.05.2020 wurde der Beschwerdeführer vom Landesgericht für Strafsachen Wien zu 071 Hv 24/20y wegen

Begehens des Vergehens des unerlaubten Umganges mit Suchtgiften nach § 27 Abs 2a SMG zweiter Fall und Abs 3

SMG zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von neun Monaten, wovon sechs Monate auf die Dauer von drei Jahren

bedingt nachgesehen wurden, verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum

vom 27.01.2020 bis zum 26.02.2020 an XXXX in drei AngriRen insgesamt drei Kugeln Kokain (insgesamt 2,7 g brutto)

um insgesamt EUR 150,00, im Zeitraum vom 24.02.2020 bis zum 26.02.2020 an XXXX in zwei AngriRen zwei Kugeln

Kokain ( insgesamt 1,8 g) um insgesamt EUR 80,00 und am 26.02.2020 an den verdeckten Ermittler Bzl XXXX eine Kugel

Kokain (insgesamt 0.9 g brutto) um EUR 50,00 öRentlich angeboten und anschließend überlassen hat. Als mildernd

wertete das Strafgericht den bisher ordentlichen Lebenswandel, das reumütige Geständnis sowie die Sicherstellung

eines Teiles des Suchtgiftes, als erschwerend die mehrfache Tatbegehung.



Der Beschwerdeführer wusste, dass das Überlassen von Cocain-hältigem Kokain verboten ist und nahm dies billigend

in Kauf. Außerdem handelte er ab der dritten Tat in der Absicht, sich durch das widerkehrende gewinnbringende

Überlassen von Suchtgift über zumindest mehrere Wochen ein nicht bloß geringfügiges, fortlaufendes Einkommen zu

verschaRen, das nach einer jährlichen Durchschnittsbetrachtung monatlich den Betrag von EUR 400,-- übersteigt. Ein

diversionelles Vorgehen war nicht möglich, da die Schuld des Beschwerdeführers als schwer anzusehen ist.

Bei der Strafzumessung wurde der bisherige ordentliche Lebenswandel, das reumütige Geständnis sowie die

Sicherstellung eines Teiles des Suchtgiftes mildernd berücksichtigt. Erschwerend wurde die mehrfache Tatbegehung

gewertet.

1.4 Zur allgemeinen Lage im Herkunftsstaat

Das politische System Nigerias orientiert sich stark am System der Vereinigten Staaten; in der Verfassungswirklichkeit

dominieren der Präsident und die ebenfalls direkt gewählten Gouverneure. Die lange regierende People´s Democratic

Party (PDP) musste nach den Wahlen 2015 erstmals seit 1999 in die Opposition; seither ist die All Progressives´

Congress (APC) unter dem am 23.02.2019 wiedergewählten Präsidenten Muhammadu Buhari an der Macht.

In Nigeria herrscht keine Bürgerkriegssituation; es gibt keine Bürgerkriegsgebiete oder –parteien. Allerdings sind der

Nordosten, der Middle Belt, das Nigerdelta und der Bundesstaat Zamfara von Unruhen und Spannungen geprägt. Im

Südosten bestehen zudem Spannungen wegen Gruppen von Igbo, die für ein unabhängiges Biafra eintreten.

Spannungen bestehen auch zwischen der Armee und dem Islanic Movement in Nigeria (IMN). Für einzelne Teile

Nigerias (insbesondere für die nordöstlichen Bundesstaaten) besteht eine Reisewarnung, insbesondere aufgrund des

hohen Entführungsrisikos.

Im Norden und Nordosten Nigerias hat sich die Sicherheitslage verbessert; in den ländlichen Teilen der Bundesstaaten

Borno, Yobe und Adamawa kommt es aber weiterhin zu Anschlägen der Boko Haram. Es gelang den Sicherheitskräften

zwar, Boko Haram aus den meisten ihrer Stellungen zu vertreiben. Seitens des Präsidenten wurde bereits der

„technische Sieg“ über Boko Haram proklamiert, wobei es tatsächlich gelungen ist, Boko Haram aus einigen Gebieten

zu vertreiben. Nach Rückzug in unwegsames Gelände und dem Treueeid einer Splittergruppe gegenüber dem sog.

Islamischen Staat ist Boko Haram mittlerweile zu ursprünglichen Guerillataktik von Überfällen auf entlegenere Dörfer

und Selbstmordanschlägen oft auch durch Attentäterinnen zurückgekehrt. doch war es kaum möglich, die Gebiete vor

weiteren AngriRen durch die Islamisten zu schützen. Einige Gebiete stehen immer noch unter der Kontrolle der

verschiedenen Fraktionen der Gruppe, wobei JAS im Nordosten in Richtung Kamerun am aktivsten ist, während ISIS-

WA hauptsächlich in der Nähe der Grenze zu Niger operiert. Boko Haram kontrolliert einige Dörfer nahe des Tschad-

Sees. Im Jahr 2019 führten Boko Haram und ISIS-WA AngriRe auf Bevölkerungszentren und Sicherheitskräfte im

Bundesstaat Borno durch. Boko Haram führte zudem in eingeschränktem Ausmaß Anschläge im Bundesstaat

Adamawa durch, während ISIS-WA Ziele im Bundesstaat Yobe angriR. Boko Haram kontrolliert zwar nicht mehr so viel

Territorium wie zuvor, jedoch ist es beiden Gruppen im Nordosten des Landes weiterhin möglich, Anschläge auf

militärische und zivile Ziele durchzuführen. Im Nordosten hat sich die Sicherheitslage nach zeitweiliger Verbesserung

(2015-2017) seit 2018 wieder verschlechtert. Die nigerianischen Streitkräfte sind nicht in der Lage, ländliche Gebiete zu

sichern und zu halten und beschränken sich auf das Verteidigen einiger urbaner Zentren im Bundesstaat Borno.

Der nigerianischen Armee und der zivilen Bürgerwehr Joint Task Force wird vorgeworfen, im Kampf gegen Boko Haram

zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben; die von Präsident Buhari versprochene Untersuchung

blieb bisher aber folgenlos.

Das Nigerdelta (Bundesstaaten Ondo, Edo, Delta, Bayelsa, Rivers, Imo, Abia, Akwa Ibom und Cross River) ist seit Jahren

von gewalttätigen Auseinandersetzungen und Spannungen rund um die Verteilung der Einnahmen aus den Öl- und

Gasreserven geprägt. Von 2000 bis 2010 agierten in der Region militante Gruppen, die durch ein im Jahr 2009 ins

Leben gerufene Amnestieprogramm zunächst beruhigt wurden. Nach dem Auslaufen des Programmes Ende 2015

brachen wieder Unruhen aus, so dass eine weitere Verlängerung beschlossen wurde. Zwischen der Regierung und den

Delta-Interessensgruppen laufen Dialogprozesse und wird ein fallweise gebrochener WaRenstillstand grundsätzlich

gehalten. Die Lage hat sich seit November 2016 wieder beruhigt, doch bleibt sie volatil. Insbesondere kam es zum

WiederauQeben von AngriRen auf die Ölinfrastrukturen, die die Stabilität der Erdölproduktion bedrohen. Gegen

militante Gruppierungen im Nigerdelta geht zivilen Bürgerwehr Civilian Joint Task Force unter Federführung des

Militärs zT sehr eRektiv vor, begeht diese Gruppe häuUg selbst Menschenrechtsverletzungen oder denunziert

willkürlich persönliche Feinde bei den Sicherheitsorganen. Bei den Auseinandersetzungen im Nigerdelta handelte es

sich sowohl um einen KonQikt zwischen regionalen militanten Gruppen zur Durchsetzung Unanzieller

Partikularinteressen solcher Gruppen einerseits und der Staatsgewalt andererseits, als auch um Rivalitäten zwischen

unterschiedlichen lokalen Gemeinschaften, die einen Verteilungskampf rivalisierender Gruppen darstellen.

Entführungen zur Lösegelderpressung sind im Nigerdelta und in den südöstlichen Bundesstaaten Abia, Imo und

Anambra besonders häufig.

Im Südosten handelt es sich um vergleichsweise beschränkte KonQikte zwischen einzelnen sezessionistischen

Bewegungen und der Staatsgewalt. Die Lage im Südosten des Landes („Biafra“) bleibt jedoch latent konQiktanfällig.

IPOB ist allerdings derzeit in Nigeria nicht sehr aktiv (AA 16.1.2020).

In Zentralnigeria (Middle Belt bzw. Jos Plateau) kommt es immer wieder zu lokalen KonQikten zwischen ethnischen,

sozialen und religiösen Gruppen. Der Middle Belt bildet eine Brücke zwischen dem vorwiegend muslimischen

Nordnigeria und dem hauptsächlich christlichen Süden. Der Ursprung dieser Auseinandersetzungen, etwa zwischen

(überwiegend muslimischen nomadischen) Hirten und (überwiegend christlichen) Bauern, liegt oft nicht in religiösen

Konflikten, entwickelt sich aber häufig dazu.

Die Justiz Nigerias hat ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und Professionalität erreicht, doch bleibt sie politischem

EinQuss, Korruption und einem Mangel an Ressourcen ausgesetzt. Eine systematisch willkürliche bzw nach Rasse,

Nationalität oä diskriminierende Strafverfolgung und Strafzumessungspraxis ist nicht erkennbar, doch werden

aufgrund der herrschenden Korruption tendenziell Ungebildete und Arme, die sich nicht von Beschuldigungen

freikaufen oder eine Freilassung auf Kaution oder sich einen Rechtsbeistand leisten können, benachteiligt. Elementare



prozessuale Rechte (Unschuldsvermutung, zeitnahe Information über Anklagepunkte, Recht auf ein faires und

öRentliches Verfahren, Recht auf einen Anwalt und auf ausreichende Vorbereitung der Verteidigung, Verbot der

Selbstbezichtigung, Fragerecht usw) sind gesetzlich vorgesehen, werden aber mitunter nicht gewährleistet. Das Institut

der PQichtverteidigung gibt es erst in einigen Bundesstaaten. Im Allgemeinen hat der nigerianische Staat Schritte

unternommen, um ein Strafverfolgungssystem zu etablieren und zu betreiben, im Rahmen dessen AngriRe von nicht-

staatlichen Akteuren bestraft werden. Er beweist damit in einem bestimmten Rahmen eine Schutzwilligkeit und -

fähigkeit, die ERektivität ist aber durch einige signiUkante Schwächen eingeschränkt. ERektiver Schutz ist in jenen

Gebieten, wo es bewaRnete KonQikte gibt (u.a. Teile Nordostnigerias, des Middle Belt und des Nigerdeltas) teils nicht

verfügbar. Dort ist auch für Frauen, Angehörige sexueller Minderheiten und Nicht-Indigene der Zugang zu Schutz

teilweise eingeschränkt. In insgesamt zwölf mehrheitlich muslimisch besiedelten, nördlichen Bundesstaaten wird die

Scharia angewendet. Es gilt nur für Muslime. Christen steht es aber frei, sich einem staatlichen Gerichtsverfahren zu

unterwerfen. Nicht-Muslime haben aber jedenfalls das Recht auf ein Verfahren vor einem säkularen Gericht. Den

rigorosen Strafandrohungen der Scharia stehen ebenso rigorose Beweisanforderungen gegenüber, sodass bei

prozedural einwandfreien Scharia-Verfahren ein für eine Verurteilung ausreichender Zeugenbeweis oft nicht zu führen

ist. In der Vergangenheit ist es aufgrund der Komplexität des auch für viele Richter zunächst noch neuen islamischen

Beweisrechts insbesondere in der Eingangsinstanz oft zu mit Rechtsfehlern behafteten Urteilen gekommen. Dabei

erregten Ermittlungen und Anklagen wegen sogenannter Hudud-Straftatbestände (z.B. außerehelicher

Geschlechtsverkehr, Diebstahl, Straßenraub, Alkoholgenuss) in den letzten Jahren weit weniger öRentliche

Aufmerksamkeit als noch in den ersten Jahren nach der Wiedereinführung des islamischen Strafrechts. Die Scharia-

Berufungsgerichte wandeln konsistent Steinigungs- und Amputationsurteile in andere Strafen um. Im Jahr 2019 gab es

keine Berichte über ausgeführte Prügelstrafen.

Der (Bundes-)Polizei (National Police Force – NPF) obliegen die allgemeinen Polizei- und Ordnungsaufgaben. Sie

umfasst rund 360.000 Personen, die durch geringe Besoldung und schlechte Ausrüstung eingeschränkt ist, wird

oftmals die Armee zur Seite gestellt. Insgesamt ist trotz der zweifelsohne vorhandenen Probleme im Allgemeinen

davon auszugehen, dass die nigerianischen Behörden gewillt und fähig sind, Schutz vor nichtstaatlichen Akteuren zu

bieten. Problematisch ist aber insbesondere, dass Gefangene häuUg Folterung und Misshandlung ausgesetzt sind.

Disziplinarrechtliche oder strafrechtliche Folgen hat dies kaum. Die Bedingungen in den Haftanstalten sind hart und

lebensbedrohlich. Nigeria hält an der Todesstrafe fest, diese ist seit 2006 de facto ausgesetzt, wobei es in den Jahren

2013 und 2016 in Edo State aber zu einzelnen Hinrichtungen gekommen war 2019 gab es keine Berichte über

Hinrichtungen, auch 2018 ist es zu keinen Exektutionen gekommen, allerdings wurden mindestens 46 Todesurteile

verhängt. Die Regierung Buharis hat der Korruption den Kampf erklärt, doch mangelt es ihr an eRektiven

Mechanismen.

In verschiedenen Regionen des Landes haben sich bewaRnete Organisationen in Form von ethnischen

Vigilantengruppen gebildet, z.B. der Odua People’s Congress (OPC) im Südwesten oder die Bakassi Boys im Südosten.

Bei diesen Gruppen kann man sich gegen Zahlung eines Schutzgeldes „Sicherheit“ erkaufen. Die Polizei geht teilweise

gegen diese Gruppen vor, teilweise arbeitet sie aber auch mit ihnen zusammen. Im Kampf gegen Boko Haram hat sich

unter Federführung der Armee im Nordosten eine interethnische Vigilantengruppe – die Civilian Joint Task Force (CJTF)

– herausgebildet, die eng mit dem Militär kooperiert und auch von der Regierung unterstützt wird. Vigilantengruppen

verletzen durch Verhaftungen von Personen regelmäßig persönliche Freiheiten der Bürger. Aufgrund eines im

September 2017 vereinbarten Aktionsplanes zur Unterbindung der Rekrutierung und Verwendung von Kindern kommt

es nicht mehr zur Rekrutierung von Kindern und zur Reintegration von ehemaligen Kindersoldaten.

Zur Einhaltung von religiösen Vorschriften besteht in einigen Bundesstaaten die Hisbah-Polizei, welche in den

Bundesstaaten Zamfara, Niger, Kaduna und Kano mit erweitertem Scharia-Geltungsbereich zur Rechtsdurchsetzung va

bei Verkehrsdelikten und der Marktaufsicht ermächtigt sind. Hisbah verhaftet auch Straßenbettler und Prostituierte

sowie beschlagnahmt und vernichtet Alkohol. Das Oberste Gericht hat Hisbah, die in Kano direkt vom Bundesstaat

betrieben wurde, als verfassungswidrig bezeichnet und wurde daher umorganisiert.

Folter und unmenschliche Behandlung sind verboten und stehen auch seit 2017 unter Strafe. Dennoch bestehen

Vorwürfe gegen nigerianische Streitkräfte, schwerste Menschenrechtsverletzungen, wie Folter, willkürliche

Verhaftungen und Tötungen zu begehen. Im Rahmen des Kampfes gegen Boko Haram und ISIS-WA im Nordosten des

Landes kommt es bei Anti-Terror-Operationen durch Sicherheitskräfte zu Menschenrechtsverletzungen. Die Special

Anti-Robbery Squad (SARS) geht brutal gegen Verdächtige vor und es kommt zu Folter, gezwungenen Geständnissen

und Tötungen. Gesicherte Erkenntnisse über systematisches Verschwindenlassen unliebsamer Personen durch

staatliche Organe liegen nicht vor, es bestehen aber diesbezügliche Vorwürfe, insbesondere gegenüber dem

Inlandsgeheimdienst und gegen die im Norden des Landes agierenden Sicherheitskräfte der Joint Task Force.

Willkürliche Verhaftungen sind gesetzlich verboten. Dennoch werden solche Praktiken, insbesondere im Kampf gegen

Boko Haram praktiziert. BetroRene sind insbesondere auch Frauen, Kinder und Jugendliche, die festgehalten werden,

weil sie im Verdacht stehen, mit Mitgliedern von Boko Haram verwandt zu sein. Boko Haram entführte andererseits

viele Mädchen und Frauen, wobei bisweilen diese wieder freigelassen werden. Boko Haram setzt sie als Lastenträger

sowie für Selbstmordattentate ein. Außerdem werden sie häuUg sexuell missbraucht und an Mitglieder von Boko

Haram zwangsverheiratet.

Auch wenn Korruption verboten ist, ist dieses Problem weit verbreitet. Eine eRektive Umsetzung der Gesetze gegen die

Korruption erfolgt nicht. Korruption betriRt alle Ebenen in den Behörden, der Justiz und bei den Sicherheitskräften. Die

Korruptionsbekämpfung ist seit 1999 wenig erfolgreich. Die Independent Corrupt Practices and Other Related

ORenses Commission (ICPC) hält ein breites Mandat bezüglich der Verfolgung fast aller Formen von Korruption,

während die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) auf Finanzdelikte beschränkt ist. Obwohl die

Bemühungen der EFCC und der ICPC sich auf Regierungsbeamte mit niedrigem und mittlerem Rang konzentrieren,

haben beide Organisationen mit Ermittlungen und Anklagen gegen verschiedene hochrangige Regierungsbeamte

begonnen.

Die Menschenrechtssituation in Nigeria hat sich in den letzten 20 Jahren verbessert, schwierig bleiben aber die

allgemeinen Lebensbedingungen. Die Versammlungsfreiheit ist verfassungsrechtlich garantiert, wird aber gelegentlich



durch das Eingreifen von Sicherheitsorganen bei politisch unliebsamen Versammlungen eingeschränkt. Die politische

Opposition kann sich aber grundsätzlich frei betätigen; es gibt auch keine Erkenntnisse über die Verfolgung von

Exilpolitikern durch die nigerianische Regierung. Gelegentlich gibt es aber, vor allem bei Gruppen mit

sezessionistischen Zielen, EingriRe seitens der Staatsgewalt. Dabei ist insbesondere die Bewegung im Süden und

Südosten Nigerias zu nennen, die einen unabhängigen Staat Biafra fordert. Dafür treten sowohl das Movement for the

Actualisation of the Sovereign State of Biafra (MASSOB) und die Indigenous People of Biafra (IPOB) ein. Seit der

Verhaftung des Leiters des inzwischen verbotenen Radiosenders „Radio Biafra“ im Oktober 2015 kommt es vermehrt

zu Demonstrationen von Biafra-Anhänger, gegen die laut verschiedenen Berichten, unter anderem von Amnesty

International, von den nigerianischen Sicherheitskräften mit Gewalt vorgegangen worden sein soll. Zur Sicherstellung

der öRentlichen Sicherheit und Ordnung wurden Truppen entsandt und die IPOB zur terroristischen Organisation

erklärt und – wie auch die schiitische Islamische Bewegung Nigerias (IMN), die im Juli 2019 zur illegalen Organisation

erklärt wurde – verboten. Die Polizei geht gegen Mitglieder der IPOB und der IMN mittels Inhaftierungen vor. Die

Sicherheitskräfte nahmen im Verlauf des Jahres 2019 mindestens 200 Mitglieder und Unterstützer der IPOB fest, zehn

Personen wurden getötet. In Abia wurden mutmaßliche IPOB-Mitglieder etwa wegen Mordes, Brandstiftung und

anderen Verbrechen verhaftet. Seither hat es seitens IPOB und MASSOB nur noch vereinzelt Versuche gegeben, in der

ÖRentlichkeit für die (verfassungswidrige) Unabhängigkeit eines Uktiven Staates „Biafra“ zu werben. Diese wurden von

den nigerianischen Sicherheitsbehörden regelmäßig unterbunden. Insgesamt können diese Bewegungen als relativ

unbedeutende Randgruppen angesehen werden. Auch wenn der IPOB Führer Nnamdi Kanu vom Ausland aus für die

Biafra Bewegung agiert, ist in Nigeria selbst IPOB derzeit nicht mehr aktiv.

Verfassung und Gesetze erlauben die freie Bildung politischer Parteien, Gewerkschaften oder Interessengruppen. Es

liegen keine Erkenntnisse über die Verfolgung von Exilpolitikern durch die nigerianische Regierung vor. Auch in Nigeria

kann sich die politische Opposition grundsätzlich frei betätigen. Das gilt nicht nur für die parlamentarische Opposition

sondern auch für außerparlamentarische Parteien und Gruppen. Bislang sind auch – meist marginale – Gruppen mit

sezessionistischen Zielen (etwa Biafra) weitgehend toleriert worden (AA 16.1.2020).

Mit Verbot der Indigenous People of Biafra (IPOB) im September 2017 und der schiitischen Islamischen Bewegung

Nigerias (IMN) im August 2019 sind jetzt aber klare Grenzen markiert worden (AA 16.1.2020). Neben der IPOB ist im

Südosten Nigerias als zweite sezessionistische Bewegung das Movement for the Actualization of the Sovereign State of

Biafra (MASSOB) aktiv (EASO 2.2019; vgl. ÖB 10.2019). Beide werden von der Igbo-Volksgruppe beherrscht,

konkurrieren aber miteinander (ÖB 10.2019).

Nach der vorübergehenden Freilassung des seit Herbst 2015 inhaftierten Anführers der IPOB, Nnamdi Kanu, im

Frühjahr 2017 spitzte sich die Lage rund um den 50. Jahrestag des Beginns des Biafra-Kriegs [Anm.: 6.7.2017] neuerlich

zu. Zur Sicherstellung der öRentlichen Sicherheit und Ordnung wurden Truppen entsandt (ÖB 10.2019; vgl. AA

16.1.2020) und die IPOB zur terroristischen Organisation erklärt (ÖB 10.2018; vgl. AA 16.1.2020). Die Polizei geht gegen

Mitglieder der IPOB und der IMN mittels Inhaftierungen vor (HRW 17.1.2019). Die Sicherheitskräfte nahmen im Verlauf

des Jahres 2019 mindestens 200 Mitglieder und Unterstützer der IPOB fest, zehn Personen wurden getötet (AI

8.4.2020). In Abia wurden mutmaßliche IPOB-Mitglieder etwa wegen Mordes, Brandstiftung und anderen Verbrechen

verhaftet. Seither hat es seitens IPOB und MASSOB nur noch vereinzelt Versuche gegeben, in der ÖRentlichkeit für die

(verfassungswidrige) Unabhängigkeit eines Uktiven Staates „Biafra“ zu werben. Diese wurden von den nigerianischen

Sicherheitsbehörden regelmäßig unterbunden. Insgesamt können diese Bewegungen als relativ unbedeutende

Randgruppen angesehen werden (ÖB 10.2019).

Der IPOB-Führer Nnamdi Kanu, der seit September 2017 spurlos verschwunden gewesen war, trat überraschend im

Oktober 2018 in Jerusalem wieder öffentlich in Erscheinung (ÖB 10.2019; vgl. BBC 22.10.2018). Seit Anfang 2019 hielt er

sich in Großbritannien auf (AFP 17.2.2019). Aufgrund einer umstrittenen Äußerung Kanus bei einem Interview

distanzierte sich die IPOB in der Folge von ihrem (ehemaligen) Anführer (ÖB 10.2018). Der Federal High Court in Abuja

erließ am 28.3.2019 einen Haftbefehl gegen ihn. Gleichzeitig widerrief das Gericht die Kanu im April 2017 aus

gesundheitlichen Gründen gewährte Freilassung auf Kaution, da er seither mehreren Vorladungen des Gerichts nicht

Folge geleistet hatte (BAMF 1.4.2019). Im September 2019 kündigte Kanu an, eine IPOB-Delegation zur

Generalversammlung der UNO führen zu wollen, und beschuldigte Nigeria in einer Petition an die UNO in Genf der

Menschenrechtsverletzungen gegen die Unterstützer der Biafra-Bewegung (ÖB 10.2019). In Nigeria selbst ist IPOB

derzeit nicht sehr aktiv (AA 16.1.2020).

Die Sicherheitskräfte setzen das harte Vorgehen gegen Mitglieder der schiitischen IMN fort, die gegen die Inhaftierung

ihres Führers Scheich Ibrahim El Zakzaky und seiner Frau seit Dezember 2015 protestieren. Trotz gerichtlicher

Anordnungen zu ihrer Freilassung bleiben sie in Haft (HRW 14.1.2020). Nach gewaltsamen Protesten der IMN in Abuja

im Juli 2019 wurde die Gruppierung durch die Regierung im ganzen Land zu einer illegalen Organisation erklärt. Noch

immer sitzen dutzende IMN-Anhänger ohne Anklage in Haft (AA 16.1.2020).

Im Vielvölkerstaat Nigeria ist Religionsfreiheit einer der Grundpfeiler des Staatswesens. Etwa 50% der Bevölkerung sind

Muslime, 40 % bis 45 % Christen und der Rest Anhänger von Naturreligionen. Im Norden dominieren Muslime, im

Süden Christen. Religiöse Diskriminierung ist verboten. In der Praxis bevorzugen die Bundesstaaten aber in der Regel

die jeweils durch die lokale Mehrheitsbevölkerung ausgeübte Religion. Insbesondere in den Scharia-Staaten ist die

Situation für Christen sehr schwierig. Die Toleranz zwischen den Glaubensgemeinschaften ist nur unzureichend

ausgeprägt, mit Ausnahme der Yoruba im Südwesten Nigerias, unter denen auch Ehen zwischen Christen und

Muslimen verbreitet sind. Speziell in Zentralnigeria kommt es zu lokalen religiösen Auseinandersetzungen, die auch

zahlreiche Todesopfer gefordert haben. In Nigeria gibt es auch noch Anhänger von Naturreligionen („Juju“); eine

Verweigerung der Übernahme einer Rolle als Priester kann schwierig sein, doch wird dies nicht als ARront gegen den

Schrein empfunden und sind auch keine Fälle bekannt, in denen dies zu einer Bedrohung geführt hätte. Im Süden

Nigerias sind auch Kulte und Geheimgesellschaften vorhanden; insbesondere im Bundesstaat Rivers überschneiden

sich Kulte häuUg mit Straßenbanden, kriminellen Syndikaten etc. MaUöse Kulte prägen trotz ihres Verbotes das Leben

auf den Universitäten; es wird auch über Menschenopfer berichtet. Das Secret Cult and Similar Activities Prohibition

Gesetz aus dem Jahr 2004 verbietet ca. 100 „Kulte“, darunter kriminelle Banden sowie: spirituell und politisch

motivierte Gruppen auf der Suche nach Macht und Kontrolle.



Insgesamt gibt es (je nach Zählweise) mehr als 250 oder 500 Ethnien in Nigeria. Die wichtigsten sind die Hausa/Fulani

im Norden, die Yoruba im Südwesten und die Igbo im Südosten. Generell herrscht in Nigeria Bewegungsfreiheit und ist

Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie verboten. Allerdings diskriminieren Gesetze

jene ethnischen Gruppen, die am jeweiligen Wohnort nicht eigentlich indigen sind. So werden etwa Angehörige der

Volksgruppe Hausa/Fulani im Bundesstaat Plateau diskriminiert.

Generell besteht aufgrund des fehlenden Meldewesens in vielen Fällen die Möglichkeit, Verfolgung durch Umzug in

einen anderen Teil des Landes auszuweichen. Es bestehen daher innerstaatliche Fluchtalternativen. Dies kann aber mit

gravierenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen verbunden sein, wenn man sich an einen Ort begibt, in dem

keinerlei Verwandtschaft oder Bindung zur Dorfgemeinschaft besteht.

Nigeria verfügt über sehr große Öl- und Gasvorkommen, der Großteil der Bevölkerung ist aber in der Landwirtschaft

beschäftigt. Abgesehen vom Norden gibt es keine Lebensmittelknappheit. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leben

in absoluter Armut. O\zielle Arbeitslosenstatistiken gibt es nicht, allerdings gehen verschiedene Studien von einer

Arbeitslosigkeit von 80% aus. Die Großfamilie unterstützt beschäftigungslose Angehörige.

Die medizinische Versorgung ist mit jener in Europa nicht vergleichbar, sie ist vor allem im ländlichen Bereich

problematisch. Leistungen der Krankenversicherung kommen nur etwa 10 % der Bevölkerung zugute. In den

Großstädten ist eine medizinische Grundversorgung zu Unden, doch sind die Behandlungskosten selbst zu tragen.

Medikamente sind verfügbar, können aber teuer sein.

Besondere Probleme für abgeschobene Asylwerber nach ihrer Rückkehr nach Nigeria sind nicht bekannt. Das „Decree

33“, das eine Doppelbestrafung wegen im Ausland begangener Drogendelikte theoretisch ermöglichen würde, wird

nach aktueller Berichtslage nicht angewandt.

Gefälschte Dokumente (Geburts- und Heiratsurkunden, Zeugnisse von Schulen und Universitäten etc.) sind in Lagos

und anderen Städten ohne Schwierigkeiten zu erwerben. Sie sind professionell gemacht und von echten Dokumenten

kaum zu unterscheiden. Inhaltlich unwahre, aber von den zuständigen Behörden ausgestellte (Gefälligkeits-

)Bescheinigungen sowie Gefälligkeitsurteile in Familiensachen kommen vor. Vorgelegte angebliche

Fahndungsersuchen nigerianischer Sicherheitsbehörden sind in der Form oft fehlerhaft oder enthalten falsche

Darstellungen behördlicher Zuständigkeiten und sind dadurch als Fälschungen zu erkennen. Aufrufe von

Kirchengemeinden – z.B. genannten Asylbewerbern ZuQucht und Schutz zu gewähren – sind oft gefälscht. Es sind auch

so gut wie keine gefälschten nigerianischen Pässe im Umlauf. Allerdings ist es aufgrund des nicht vorhandenen

Meldewesens, verbreiteter Korruption in den Passbehörden sowie Falschangaben der Antragsteller ohne weiteres

möglich, einen nigerianischen Reisepass zu erhalten, der zwar echt, aber inhaltlich falsch ist – u.a. unter Vorlage

gefälschter Dokumente.

1.5 Zur Rückkehrsituation des Beschwerdeführers nach Nigeria:

Der Beschwerdeführer ist in Nigeria keiner Verfolgung oder besonderen Gefährdung ausgesetzt und wird seine

Existenz sichern können.

Gründe, die eine Rückkehrentscheidung unzulässig machen würden, konnten nicht festgestellt werden.

2. Beweiswürdigung:

2.1. Zum Sachverhalt:

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurden im Rahmen des Ermittlungsverfahrens

Beweise erhoben durch die Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde unter zentraler Berücksichtigung der

niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers vor dieser und den Organen des öRentlichen Sicherheitsdienstes,

in den bekämpften Bescheid und in den Beschwerdeschriftsatz sowie in das aktuelle „Länderinformationsblatt der

Staatendokumentation“ zu Nigeria mit Stand 20.05.2020 sowie durch Befragung des Beschwerdeführers im Rahmen

der mündlichen Verhandlung am 03.07.2020.

Der unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften Akteninhalt.

2.2. Zur Person des Beschwerdeführers:

Die Feststellungen zu seinem Gesundheitszustand, seiner Arbeitsfähigkeit, seiner Herkunft sowie seiner

Staatsangehörigkeit gründen sich auf die diesbezüglichen glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers in der

mündlichen Verhandlung am 03.07.2020 (Protokoll S. 3 und 4). Befragt zu seinem Glaubensbekenntnis gab der

Beschwerdeführer an, sich zu Biafra zu bekennen und oRenbarte hierbei völlige Unkenntnis zur (politischen) Biafra-

Bewegung, die keinerlei Ansätze einer Glaubensrichtung innehat und auch nicht religiös, sondern ethnisch motiviert

ist. Daher konnte keine Feststellung zu seinem Glaubensbekenntnis getroRen werden, zumal ein Glaubensbekenntnis

„Biafra“ nicht nur nicht belegt ist sondern auch nicht existiert.

Da der Beschwerdeführer den österreichischen Behörden einen Reisepass (AS 81) und eine italienische Identity

Card/Carta di Identita (AS 83) vorlegen konnte, steht seine Identität fest.

Dass der Beschwerdeführer sich seit etlichen Jahren in Italien aufhält und über eine italienische

Aufenthaltsgenehmigung verfügte, die bis zum 31.08.2020 gültig war, ergibt sich aus der Email vom 08.07.2020 des

GrInsp Wildpannerv o, Polizeikooperationszentrum Thörl-Maglern, der bei der italienischen Polizei um Auskunft über

den Beschwerdeführer ansuchte, und aus der im Akt befindlichen „Permesso di Soggiorno“ (Aufenthaltsgenehmigung –

AS 82) des Beschwerdeführers. Zwar wäre die Aufenthaltsgenehmigung des Beschwerdeführers nur bis zum

27.02.2020 gültig gewesen, jedoch blieben aufgrund des italienischen Gesetzesdekretes vom 17.03.2020 Nr. 18

Aufenthaltsgenehmigungen von Drittstaatsangehörigen bis zum 31. August gültig. Daher war festzustellen, dass der

Beschwerdeführer über eine italienische Aufenthaltsgenehmigung, gültig bis zum 31.08.2020, verfügt.

Da der Beschwerdeführer lediglich behauptete, jedoch nicht bescheinigen konnte, in Italien einen Asylantrag gestellt

sowie den Status des Asylberechtigten erlangt zu haben, war festzustellen, dass ihm in Italien nicht der Status des

Asylberechtigten zukommt. Weder aus der Mitteilung der italienischen Polizei an GrInsp Wildpanner noch aus dem



italienischen Aufenthaltstitel des Beschwerdeführers geht zudem hervor, dass es sich beim Beschwerdeführer um

einen Asylberechtigten handelt.

Die Feststellung zu seinem Familienleben in Italien ergibt sich aus den Angaben des Beschwerdeführers vor dem

Bundesverwaltungsgericht am 03.07.2020. Nach diesen Angaben ist er mit einer am 07.11.1968 geborenen Frau seit

12.06.2014 verheiratet. Die Adresse, die der Beschwerdeführer als gemeinsamen Wohnsitz angibt, existiert nicht, wie

ein Abgleich mit der über das Polizeikooperationszentrum Thörl-Maglern (OZ 6Z) herausgefunden werden konnte. Er

gab weiters an, Vater einer Tochter namens Anna zu sein, für die er sorgepQichtig sei, wobei er mit einem Betrag von

EUR 300,00 die ganze Familie ernähre – eine angesichts der hohen Lebenshaltungskosten in Italien unglaubhafte

Angabe, weshalb nicht von einem tatsächlichen Nachkommen seiner SorgepQicht für die Tochter ausgegangen werden

kann. Nachdem der Beschwerdeführer über einen Aufenthaltstitel in Italien „motivi familiare“ verfügt, erscheinen die

unbelegten Angaben des Beschwerdeführers (Protokoll vom 03.07.2020, S. 5 bis 7) plausibel.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer in Italien in einem Büro für die Firma DHL arbeitete und EUR 1.800,-- pro

Monat verdiente, ergibt sich aus seinen glaubhaften Angaben in der mündlichen Verhandlung am 03.07.2020

(Protokoll S. 6).

Dass er in Nigeria die Grundschule besuchte und lernte wie man Gürtel herstellt, ergibt sich aus seinen Angaben in der

mündlichen Verhandlung am 03.07.2020 (Protokoll S. 6, 7) Da der Beschwerdeführer durch seine Arbeit bei DHL

Arbeitserfahrung sammeln konnte, aufgrund seiner Grundschulausbildung über eine gewisse Ausbildung verfügt,

Gürtel herstellen und einfachen Hilfstätigkeiten nachgehen kann, hat er eine Chance am nigerianischen Arbeitsmarkt

unterzukommen.

Die Feststellung zu seinen Verwandten, die nach wie vor in Nigeria leben und dass er mit einem Cousin in Kontakt

steht, gründet sich auf die Angaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung am 03.07.2020 (Protokoll

S. 7).

2.3 Zum Aufenthalt des Beschwerdeführers in Österreich:

Die Feststellungen, dass der Beschwerdeführer im Jänner 2020 in Österreich einreiste, bei seinem Freund Mohammed

Ahmet in der Föhrengasse 9 Unterkunft nahm und diese Unterkunftnahme nicht der Meldebehörde meldete, basieren

auf den glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung (Protokoll S. 4 und 5) und aus

der Einsicht in das ZMR.

Dass der Beschwerdeführer in Österreich bis auf seinen Freund Mohammed Ahmet über keine maßgeblichen

persönlichen und familiären Beziehungen verfügt, ergibt sich aus den Angaben des Beschwerdeführers anlässlich

seiner Einvernahme in der mündlichen Verhandlung (Protokoll vom 03.07.2020 S. 6) sowie aus dem Umstand seines

erst kurzen Aufenthalts in Österreich.

Da sich der Beschwerdeführer erst seit kurzem in Österreich aufhält und bis auf seinen Freund keinerlei Bezugspunkt

zu Österreich aufweist, war eine mangelnde Integration festzustellen.

Die Feststellung über die strafgerichtliche Verurteilung des Beschwerdeführers ergibt sich aus dem im Akt beUndlichen

Urteil vom 14.05.2020 des Landesgerichts für Strafsachen Wien zu 071 Hv 24/20y (AS 43-46).

2.4 Zum Herkunftsstaat:

Die Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat beruhen auf dem aktuellen Länderinformationsbericht der

Staatendokumentation für Nigeria vom 20.05.2020 samt den dort publizierten Quellen und Nachweisen Dieser

Länderinformationsbericht stützt sich auf Berichte verschiedener ausländischer Behörden, etwa die allgemein

anerkannten Berichte des Deutschen Auswärtigen Amtes, als auch jene von Nichtregierungsorganisationen, wie bspw.

Open Doors, sowie Berichte von allgemein anerkannten unabhängigen Nachrichtenorganisationen.

Die Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat in Nigeria ergeben sich insbesondere aus den folgenden Meldungen und

Berichten:

-        AA - Auswärtiges Amt (16.1.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik

Nigeria (Stand September 2019)

-        AA - Auswärtiges Amt (24.5.2019): Nigeria - Innenpolitik, https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/-/205844http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Nigeria/Innenpolitik_node.html, Zugriff 31.1.2020

-        AA - Auswärtiges Amt (24.5.2019c): Nigeria - Wirtschaft, https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/wirtschaft/205790, Zugriff 16.4.2020

-        AA - Auswärtiges Amt (24.5.2019c): Nigeria: Kultur und Bildung, Medien, https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/kultur/205846, Zugriff 14.4.2020

-        AA - Auswärtiges Amt (16.4.2020): Nigeria: Reise- und Sicherheitshinweise 

( T e i l r e i s e w a r n u n g ) , https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-

node/nigeriasicherheit/205788#content_5, 16.4.2020

-        AA - Auswärtiges Amt (24.5.2019a): Nigeria - Innenpolitik, https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/-/205844http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Nigeria/Innenpolitik_node.html, Zugriff 31.1.2020

-        ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (17.4.2020): ecoi.net-

Themendossier zu Nigeria: Sicherheitslage, https://www.ecoi.net/de/dokument/2028159.html, Zugriff 17.4.2020

-        ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (25.4.2019):

Anfragebeantwortung zu Nigeria: Informationen zu Juju (Organisation und Netzwerke) [a-10976-1],

https://www.ecoi.net/de/dokument/2007894.html, Zugriff 15.4.2020

-        ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (25.4.2019):

Anfragebeantwortung zu Nigeria: Informationen zu Juju (Organisation und Netzwerke) [a-10976-1],

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/-/205844
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Nigeria/Innenpolitik_node.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/wirtschaft/205790
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/kultur/205846
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/nigeriasicherheit/205788#content_5
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/nigeria-node/-/205844
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Nigeria/Innenpolitik_node.html
https://www.ecoi.net/de/dokument/2028159.html
https://www.ecoi.net/de/dokument/2007894.html


https://www.ecoi.net/de/dokument/2007894.html, Zugriff 15.4.2020

-        AFP - Agence France Presse (17.2.2019): Pro-Biafran group calls oR Nigeria election boycott,

https://www.news24.com/Africa/News/pro-biafran-group-calls-off-nigeria-election-boycott-20190216, Zugriff 14.4.2020

-        AI - Amnesty International (10.4.2019): Death Sentences and Executions 2018,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2006174/ACT5098702019ENGLISH.PDF, Zugriff 9.4.2020

-        AI - Amnesty International (8.4.2020): Amnesty Report, Nigeria, 2019,

https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/nigeria-nigeria-2019#section-11669032, Zugriff 16.4.2020

-        AI - Amnesty International (22.2.2018): Amnesty International Report 2017/18 - The State of the World's Human

Rights - Nigeria, https://www.ecoi.net/de/dokument/1425079.html, Zugriff 8.11.2018

-        AJ - Al Jazeera (2.10.2019): Nigeria has a mental health problem, https://www.aljazeera.com/ajimpact/nigeria-

mental-health-problem-191002210913630.html, Zugriff 16.4.2020

-        AU-EU - African Union-EU Partnership (o.D.): Multinational Joint Task Force (MNJTF) against Boko Haram,

https://www.africa-eu-partnership.org/en/projects/multinational-joint-task-force-mnjtf-against-boko-haram, ZugriR

17.4.2020

-        AWEG - African Women Empowerment Guild (o.D.a): AWEG - Contact Information,

http://www.awegng.org/contactus.htm, Zugriff 21.4.2020

-        AWEG - African Women Empowerment Guild (o.D.b): AWEG - About Us, http://www.awegng.org/aboutus.htm,

Zugriff 21.4.2020

-        BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (1.4.2019): BrieUng Notes,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2006127/Deutschland___Bundesamt_f%C3%Bcr_Migration_und_Fl%C3%Bcchtlinge%2C_Briefing_Notes%2C_01.04.2019_%28deutsch%29.pdf

Zugriff 14.4.2020

-        BBC News (26.2.2019): Nigeria Presidential Elections Results 2019, https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-

f0b25208-4a1d-4068-a204-940cbe88d1d3, Zugriff 12.4.2019

-        BBC News (22.10.2018): Nnamdi Kanu, Nigerian separatist leader, resurfaces in Israel,

https://www.bbc.com/news/world-africa-45938456, Zugriff 14.4.2020

-        BS - Bertelsmann Stiftung (2020): BTI 2020 - Nigeria Country Report,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country_report_2020_NGA.pdf, Zugriff 18.5.2020

-        CIA - Central intelligence Agency (17.3.2020): The World Fact Book, Nigeria,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html, Zugriff 9.4.2020

-        CIA - Central intelligence Agency (17.3.2020): The World Fact Book, Nigeria,
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